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1 EINLEITUNG 

Von der Windpark Bliesdorf UG wurde der GL Garrad Hassan Deutschland GmbH (GH-D) am 2020-06-08 

der Auftrag erteilt, für den geplanten Windenergiepark bei Körnick Schashagen die 

Geräuschimmissionsbelastung an den umliegenden Immissionsorten (IO) zu bestimmen. 

Die Berechnungen werden gemäß der ISI-RA-MEA-4610 /9/ durchgeführt. Als Grundlage der 

Berechnungen wird die gültige Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA-Lärm) /2/ herangezogen. 

Alle Berechnungen basieren auf den Ausbreitungsbedingungen für eine angenommene 

Windgeschwindigkeit von 10 m/s in 10 m Höhe (bzw. 95% der Nennleistung der zu beurteilenden 

Windenergieanlage). Ergeben sich die maximalen Schallleistungspegel bei einer anderen, niedrigeren 

Windgeschwindigkeit, so werden diese Werte für die Berechnungen herangezogen. Diese Vorgehensweise 

wird durch den Arbeitskreis Geräusche von Windenergieanlagen /6/ empfohlen, ein aus den Messinstituten, 

Messstellen und den zuständigen Landesbehörden für Immissionsschutz zusammengesetztes Gremium. 

Dies gewährleistet den nach dem derzeitigen Stand der Technik optimalen Schutz für die Anwohner in der 

Umgebung von Windenergieanlagen (WEA). 

2 IMMISSIONSRELEVANTE WINDENERGIEANLAGEN 

Auf der beplanten Fläche ist von der Windpark Bliesdorf UG die Errichtung einer neuen Windenergieanlage 

(WEA) des Typs Nordex N117 3600 kW (SET) mit einer Nabenhöhe von 141 m und einem 

Rotordurchmesser von 116,8 m geplant. 

Als Vorbelastung werden insgesamt 34 WEA berücksichtigt. Eine detaillierte Auflistung dieser Anlagen 

befindet sich mit Angabe der genehmigten und für die Berechnung angesetzten Schallleistungspegel im 

Anhang 14.2. Im Anhang 14.3 sind außerdem die für die Berechnungen verwendeten 

Oktavschallleistungsspektren für alle berücksichtigten WEA aufgeführt 

Für die WEA 31 (Enercon E-115 TES) der Vorbelastung wird in den durchzuführenden Berechnungen der 

aus dem für diese WEA vorliegenden Messbericht 18-101-GCB-07 der T&H Ingenieure GmbH 

hervorgehende maximale Schallleistungspegel von 104,2 dB(A) bzw. das entsprechend zugehörige Oktav-

Schallleistungsspektrum verwendet. Diese dauerhafte Abweichung von dem ursprünglich in der 

Genehmigung KA/755-G20/2015/108 festgesetzten maximalen Schallleistungspegels von 106,0 dB(A) 

wird vereinbarungsgemäß über eine entsprechende Verzichtserklärung des Betreibers aktenkundig 

gemacht. 

Die geplante WEA wird tagsüber leistungsoptimiert im „PM1“ und während der Nachtstunden in 

schallreduzierter Betriebsweise im Modus 5 mit einem vom Hersteller angegebenen Schallleistungspegel 

von 99,0 dB(A) betrieben. 

Für diese Betriebsweise liegt von Nordex das Herstellerdokument F008_256_A19_IN vom 2020-01-24 vor. 

In der Berechnung werden die vom Hersteller darin angegebene Oktavband-Schallleistungspegel bzw. der 

daraus resultierende Summenschallleistungspegel von 103,5 dB(A) für den Betriebsmode „PM1“, bzw. 99,0 

dB(A) für den Betriebsmode „Mode 5“ verwendet und ggf. unter Berücksichtigung eines anlagenspezifisch 

individuellen Emissionssicherheitszuschlages auf die in Tabelle 10.1 bzw. dem Anhang 14.2 angegebenen 

Schallleistungswerte für den Nachtbetrieb skaliert. 

Die Koordinaten der Standorte der WEA wurden vom Auftraggeber angegeben und mit den vom LLUR 

Flintbek zur Verfügung gestellten Daten abgeglichen. Die Aufstellungsgeometrie ist mit genauen 

Koordinaten im Hauptresultat im Anhang dargestellt. Über die im Anhang dargestellten WEA hinaus sind 

dem Gutachter keine vorhandenen, genehmigten oder geplanten Anlagen in immissionsrelevanter 

Entfernung bekannt. 



 

 

 

DNV GL  –  10245449-A-1-A  –  www.dnvgl.com  Seite 7/266 

Schallimmissionsberechnung 

 

Die für die durchgeführten Berechnungen verwendeten Schallleistungspegel sind in Tabelle 2.1 aufgeführt 

und enthalten noch keinen Zuschlag für die obere Vertrauensbereichsgrenze der Nichtüberschreitung von 

90%. Eine Aufstellung der für die Berechnung des 90% Vertrauensniveaus der Nichtüberschreitung 

verwendeten Oktavdaten befindet sich im Anhang. 

 

Tabelle 2.1: Auszug aus den technischen Daten der geplanten WEA 
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41_S1 Nordex N117  141 3600 103,53 99,64 0 3 0 3 

1 gemäß DIN 45645 /5/ 

2 gemäß Empfehlungen des Arbeitskreises „Geräusche von Windenergieanlagen“ /6/ 

3 103,5 dB(A) Herstellerangabe für den leistungsoptimierten Betrieb im Betriebsmodus „PM1“ gem. /14/  
4 99,6 dB(A) Herstellerangabe für den leistungsoptimierten Betrieb im Betriebsmodus „Mode5“ gem. /14/ zzgl. einer 

projektspezifischen Emissionssicherheit von 0,6 dB(A)  
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Tabelle 2.2: Auszug aus den technischen Daten der bestehenden WEA 

WEA Nr. 
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01, 02 DeWind D4 70 600 101,1 3 101,1 4 0 3 0 3 

03 DEWind D6 68 1250 103,03 103,04 0 3 0 3 

04, 05 Enercon E-92 104 2350 105,03 105,04 0 3 0 3 

06 Enercon E-70 E4 64 2300 105,53 100,94 0 3 0 3 

07 Nordex N60 69 1300 105,03 105,04 0 3 0 3 

08, 09 Nordex N62 69 1300 105,03 105,04 0 3 0 3 

10 bis 14 Vestas V66 67 1750 104,53 104,54 0 3 0 3 

15 Senvion MM 100 100 2050 104,83 101,05 0 3 0 3 

16 Senvion MM 100 100 2050 104,83 104,84 0 3 0 3 

17 Senvion MM 92 100 2050 104,23 99,85 0 3 0 3 

20, 21 Enercon E-101 99 3050 106,53 105,54 0 3 0 3 

22 Enercon E-101 99 3050 106,53 103,54 0 3 0 3 

23 Enercon E-115 TES 92 3000 106,03 97,35 0 3 0 3 

24 bis 30 Enercon E-66 / 18.70 65 1800 103,03 103,04 0 3 0 3 

31 Enercon E-115 TES 92 3000 104,26 104,26 0 6 0 6 

35 Enercon E-66 / 15.66 85 1500 103,06 103,04 0 3 0 3 

K16, K17 Enercon E-126 EP3  87 4000 106,17 101,98 0 7 0 7 

K18 Enercon E-126 EP3  87 4000 106,17 99,68 0 7 0 7 

41 Krogmann 15/50 30 50 95,09 95,09 0 9 0 9 

1 gemäß DIN 45645 /5/ 

2 gemäß Empfehlungen des Arbeitskreises „Geräusche von Windenergieanlagen“ /6/ 

3 genehmigter Schallleistungspegel für den Tagbetrieb gem. Immissionsprognose 269613gbd03, Ingenieurbüro für Akustik Busch 

GmbH vom 2015-08-26 /13/ und Abgleich mit Daten des LLUR-Flintbeck  

4 genehmigter Schallleistungspegel für den Nachtbetrieb gem. Immissionsprognose 269613gbd03, Ingenieurbüro für Akustik 

Busch GmbH vom 2015-08-26 /13/ und Abgleich mit Daten des LLUR-Flintbeck  

5 genehmigter Schallleistungspegel für den Nachtbetrieb gem. Auskunft LLUR-Flintbeck  

6 messtechnisch ermittelter maximaler Schallleistungspegel gem. Messbericht 18-101-GCB-07 der T&H Ingenieure GmbH vom 
2019-07-18  

7 beantragter Schallleistungspegel für den Tagbetrieb  

8 beantragter Schallleistungspegel für den Nachtbetrieb 

9 Schallleistungspegel gem. Immissionsprognose 269613gbd03, Ingenieurbüro für Akustik Busch GmbH vom 2015-08-26 /13/  
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3 SONSTIGE VORBELASTUNG 

Bei der vom Gutachter am 2019-09-19 durchgeführten Ortsbesichtigung wurde festgestellt, dass in der 

Umgebung des Windparks landwirtschaftlich genutzte Gebäude vorhanden sind. Während der 

Ortsbesichtigung konnte an keinem der relevanten Immissionsorte eine akustische Vorbelastung durch 

Lüfteranlagen oder ähnliches festgestellt werden.  

Für das am westlichen Ortsrand der Gemeinde Grömitz, südlich der Bentfelder Straße (K 46) und nördlich 

der Neustädter Straße (B 501) vorhandene Gewerbegebiet, das im Bebauungsplan Nr. 52.2 festgesetzt 

wurde, ist zur überschlägigen Berücksichtigung der resultierenden Schallimmissionen ein 

flächenbezogener Schallleistungspegel von tags 65 dB(A)/m2 bzw. nachts 50 dB(A)/m2 zu Grunde gelegt. 

4 IMMISSIONSORTE 

Als Immissionsorte (IO) werden die nächstgelegenen Wohnbebauungen ausgewählt, für die von erhöhter 

potentieller Schallimmission ausgegangen werden kann.  

Die Koordinaten der IO wurden anhand von Karten im Maßstab 1:5.000 ermittelt. Abweichungen, die einen 

Einfluss auf das Endergebnis haben könnten, sind nicht zu erwarten.  

Die Umgebung der geplanten Anlagen besteht aus landwirtschaftlich genutzten Flächen. Aufgrund der 

vorliegenden Gebietsnutzung werden die umliegenden Bereiche vom Gutachter als Dorf- oder Mischgebiete 

im Sinne der TA-Lärm eingestuft. Damit liegt der Richtwert nachts (Zeit zwischen 2200 Uhr und 0600 Uhr) 

bei 45 dB(A). Ein Misch- oder Dorfgebiet liegt gemäß TA-Lärm dann vor, wenn in einem Gebiet weder 

vorwiegend Wohnungen noch vorwiegend gewerbliche Anlagen untergebracht sind.  

Auf Grund seiner zentralen Lage zwischen zwei Windparkflächen sowie der Anordnung der Gebäudeteile 

wird für den Immissionsort IO 04 (Lindenweg 6, Schashagen) eine fassadengenaue Immissionsbeurteilung 

durchgeführt. Da dieser Immissionsort sich zwischen der im Nordosten bestehenden Windparkfläche und 

der westlich bestehenden und hier beplanten Fläche befindet, wird der IO, je nach Windrichtung, immer 

nur zum Teil den maximal möglichen Emissionen aller WEA ausgesetzt sein. Westlich des Wohntraktes ist 

ein Wirtschaftsgebäude in Nord-Süd-Ausdehnung angebaut, durch diese Anordnung fällt die westliche 

Fassade als Immissionsrelevanter Gebäudeteil aus der Betrachtung heraus. Für die Fassaden in nördlicher, 

östlicher und südlicher Richtung werden jeweils die zu erwartenden Immissionen für das Erd- und das 

Obergeschoss ermittelt.  

Die Immissionsorte IO 10 (Am Kamp 1a) im Bereich der Gemeinde Schashagen und der IO 11 (Stockrehm 

35) in Bliesdorf sowie das Gebiet nordöstlich der Gewerbefläche der Gemeinde Grömitz, berücksichtigt 

durch den Immissionsort IO 18 (Brenkenhagener Weg 56) werden entsprechend ihrer Flächenausweisung 

als allgemeines Wohngebiet mit einem Richtwert für die Nachtstunden von 40 dB(A) eingestuft.  

Das durch den Immissionsort IO 15a (Fuchskamp 10, Grömitz) berücksichtigte, westlich sowie südlich an 

den Außenbereich angrenzende Gebiet im südwestlichen Teil der Gemeinde Grömitz ist im Bebauungsplan 

Nr. 37.3 der Gemeinde Grömitz aus dem Jahr 1987 als reines Wohngebiet ausgewiesen. Tatsächlich ist 

dieses Gebiet in erheblichem Umfang durch die gewerbliche Vermietung von Ferienunterkünften geprägt, 

wodurch es einen Nutzungscharakter aufweist, der einem reinen Wohngebiet nicht gerecht werden dürfte. 

Zudem hat das VGH-Kassel in einem Urteil vom 30.10.2009 /15/ entschieden, dass ein Schutzanspruch 

eines an den Außenbereich grenzenden reinen Wohngebietes, in Bezug auf die Errichtung einer 

Windkraftanlage im Außenbereich, mit den entsprechenden Immissionswerten für allgemeine Wohngebiete 

nach TA-Lärm, als ausreichend erachtet wird. Somit wird entsprechend der einschlägigen Rechtsprechung 

für dieses Bebauungsgebiet eine entsprechende Abstufung der einzuhaltenden nächtlichen Richtwerte 

angesetzt. Der Richtwert für die direkt an den Außenbereich angrenzende Bebauungsreihe wird 
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entsprechend mit 40 dB(A), der Richtwert für die dahinter liegende zweite Reihe der Bebauung mit 37,5 

dB(A) und ab der dritten Bebauungsreihe und den weiteren Innenbereich der Fläche wird der Richtwert für 

ein reines Wohngebiet von 35 dB(A) angesetzt.  

Das Gebiet auf dem sich der Immissionsort IO 19 (Grömitzer Höhe 1) befindet, ist gemäß B-Plan Nr. 44.3 

als Sondergebiet ausgewiesen. Laut den Ausführungen in der Begründung zur 1. Änderung des B-Planes 

ist die Einrichtung im Sondergebiet einem allgemeinen Wohngebiet gleichzusetzen, wobei die aus 

schalltechnischer Sicht hierfür anzusetzenden Richtwerte einzuhalten sind. Somit wird für diesen 

Immissionsort ein Richtwert von 40 dB(A) für den Nachtzeitraum berücksichtigt.  

Der IO 14 (Grömitz, Körnickfeld 23) liegt im Gewerbegebiet der Gemeinde Grömitz und repräsentiert die 

dort vorhanden Wohneinheiten, die als Betriebsleiterwohnungen bzw. für Aufsichtspersonal vorgesehen 

sind. In dem Gewerbegebiet liegt der Richtwert tagsüber bei 65 dB(A) und nachts bei 50 dB(A).  

Eine Übersicht der berücksichtigten IO kann dem Anhang entnommen werden. 

5 BEURTEILUNGSVERFAHREN 

Einen Einfluss auf die Schallimmissionsbelastung haben die geographische Lage der WEA und der IO sowie 

deren Lage zueinander und die örtlichen Gegebenheiten. Diese Daten werden als Eingabeparameter für 

die verwendete Software benutzt. 

Die Beurteilungspegel an den IO werden für eine Höhe von 5 m über Grund unter Berücksichtigung aller 

immissionsrelevanten Anlagen berechnet. 

Die Berechnungen der Schalldruckpegel an den vorgegebenen IO sowie der Iso-Schalllinien werden mit 

Hilfe des Computerprogramms „CadnaA” der Fa. DataKustik, München, in der Version 2020 /3/ 

durchgeführt. 

Grundlage der Berechnungen ist nach TA-Lärm /2/ die DIN ISO 9613 - 2 /7/ (Detaillierte Prognose). Jede 

WEA wird als eine Punktschallquelle betrachtet, welche sich hoch über dem Boden befindet. Der 

Gesamtschalldruckpegel ergibt sich durch die energetische Addition der für jede Schallquelle getrennt und 

frequenzabhängig gerechneten Wirkpegel am IO. Liegen für die Schallquellen keine messtechnisch 

ermittelten Oktavbandanalysen vor, so wird über das Referenzspektrum aus /12/ der normierte 

Emissionswert errechnet. 

Für die Bodendämpfung wird entsprechend der Vorgaben aus /11/ und somit abweichend von den 

Regelungen in /7/ mit Agr = -3 dB gerechnet. Für die Umgebung von Quelle und Empfänger sowie im 

Mittelbereich ist aufgrund der Acker- und Weideflächen von porösem Boden auszugehen. 

Bei WEA, deren Nabenhöhe den Wert von 50 m nicht überschreitet und bei sonstigen Schallquellen deren 

mittlere Höhe nicht mehr als 30 m beträgt, wird die Bodendämpfung gemäß Abschnitt 7.3.2 der DIN ISO 

9613-2 /7/ berechnet (Alternatives Verfahren zur Berechnung A-bewerteter Schalldruckpegel). Dieses 

Verfahren ist anwendbar, wenn nur der A-bewertete Schalldruckpegel am Immissionsort von Interesse ist, 

sich der Schall über porösem oder gemischtem, jedoch überwiegend porösem Boden ausbreitet und der 

Schall kein reiner Ton ist. Dies ist hier gegeben. 

 

Eine Schallpegelminderung durch die meteorologische Korrektur cmet wird nicht berücksichtigt, d. h. 

meteorologische Standortdaten wie Häufigkeitsverteilung der Windrichtung und Windgeschwindigkeit 

gehen in die Berechnung nicht ein. Für die Berechnung der Immissionspegel wird bei allen Quellen von 
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Mitwindbedingungen ausgegangen, so dass jede WEA an jedem IO zu 100% in die Berechnung eingeht 

und es für bestimmte Windrichtungen zu Überschätzungen des Beurteilungspegels kommen kann. 

Die Ermittlung der Entfernungen zwischen den Emissionsquellen (WEA) und den Immissionsorten erfolgt 

rechnerisch über die ausgelesenen Koordinaten. Die Bestimmung des Höhenprofiles erfolgt über die 

Digitalisierung der Höhenlinien, insoweit diese für die Berechnung relevant sind. 

Schallpegelminderungen durch eine zusätzliche Dämpfung infolge von Bewuchs und Bebauung bleiben bei 

dieser Berechnung ohne Beachtung. Dies gewährleistet eine zusätzliche Planungssicherheit für Betreiber- 

und Genehmigungsseite. 

6 BERECHNUNG UND ERGEBNISSE 

Die detaillierten Gesamtergebnisse sind dem Anhang zu entnehmen.  

Nach Eingabe der Eingangsdaten wird die maximal mögliche Schallimmissionsbelastung an den ausge-

wählten IO bestimmt. Dabei werden zum einen die Vorbelastung durch vorhandene und ggf. weitere 

geplante WEA und zum anderen die resultierenden Gesamtimmissionen bestimmt. 

Bei der Bestimmung der Vor- sowie der Gesamtbelastung finden die ermittelten Einzelpegel der als 

Vorbelastung zu wertenden WEA keine Berücksichtigung, wenn sie nur einen rechnerischen Beitrag zur 

Immissionsbelastung leisten, jedoch unter Realbedingungen nicht pegelbeeinflussend sind. Gemäß /10/ 

ist dieses Kriterium hinreichend erfüllt, wenn der Immissionsbeitrag der betrachteten WEA an dem 

jeweiligen IO mindestens 12 dB(A) unter dem für diesen Immissionsort maßgeblichen Immissionsrichtwert 

liegt. 

Die Iso-Schallliniengrafiken stellen die Ergebnisse einer flächenhaften Berechnung der Schallimmissionen 

dar. Der zu berechnende Kartenausschnitt wird in ein engmaschiges Raster geteilt und jeder Rasterpunkt 

nach dem oben beschriebenen Verfahren berechnet und dargestellt, wenn das Ergebnis innerhalb 

definierter Intervalle liegt. Es ergeben sich geschlossene Kurvenzüge, die als Linien gleicher Lautstärke zu 

verstehen sind. Die Iso-Schalllinien beziehen sich alle auf eine einheitliche Bezugshöhe von 5 m über Grund. 

Die aus den dargestellten Kurvenzügen in den ISO-Schallliniengrafiken abzuleitenden Immissionswerte 

entsprechen ggf. nicht den in den Berechnungstabellen dargestellten Beurteilungspegeln für die 

betrachteten Immissionsorte. Ursächlich hierfür ist eine systembedingte Einbeziehung sämtlicher 

Immissionsbeiträge der berücksichtigten WEA in der Berechnung mit CadnaA. In den Berechnungstabellen 

werden dahingegen nur die Immissionsbeiträge rechnerisch berücksichtigt, die weniger als 12 dB(A) unter 

dem für den Immissionsort maßgeblichen Richtwert liegen und somit als relevant anzusehen sind. 

Die Ergebnisse der Berechnungen für die vorgegebenen Konfigurationen sind im Anhang dargestellt. Die 

Berechnungen sind für alle ausgewählten IO durchgeführt worden. 

Mit der geplanten Nordex N117 mit einer Nabenhöhe von 141 m ergibt sich rechnerisch an den 

Immissionsorten IO 01 bis IO 03, IO 04 Ost EG, IO 04 Ost OG, IO 05 bis IO 07, IO 10 bis IO 12 und IO 

15b eine Überschreitung des Richtwertes von 45 dB(A) bzw. 40 dB(A) und 35 dB(A) um bis zu 3,0 dB(A). 

Diese wird jedoch, wie aus den detaillierten Ergebnissen zu entnehmen ist, bereits durch die Vorbelastung 

verursacht. Der durch die geplante WEA an diesen Immissionsorten jeweils verursachte 

Immissionsbeitrage unterschreitet die Immissionsrichtwerte um mehr als 12 dB(A) und ist daher gemäß 

TA-Lärm /2/ und gemäß /10/ als nicht relevant anzusehen. 
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6.1 Vorbelastung 

Durch die 34 bereits bestehenden WEA und das Gewerbe bei Grömitz ergibt sich in der Umgebung des 

Plangebietes die in der nachfolgenden Tabelle 6.1 dargestellte Immissionssituation für die Nachtstunden 

an den betrachteten Immissionspunkten. An 10 Immissionsorten liegt dabei der Beurteilungspegel über 

dem jeweils gültigen Immissionsrichtwert. 

Tabelle 6.1: Ergebnisse für die Vorbelastung 

Bezeichnung Beurteilungsegel Richtwert Richtwert eingehalten 
  Nacht (dB(A)) Nacht (dB(A))  ja/nein 

IO01 Schashagen, Lindenweg 23 48 45,0 Nein 

IO02 Schashagen, Lindenweg 25 48 45,0 Nein 

IO03 Schashagen, Lindenweg 27 47 45,0 Nein 

IO04_nord EG Schashagen, Lindenweg 6 43 45,0 Ja 

IO04_nord OG Schashagen, Lindenweg 6 44 45,0 Ja 

IO04_ost EG Schashagen, Lindenweg 6 46 45,0 Nein 

IO04_ost OG Schashagen, Lindenweg 6 46 45,0 Nein 

IO04_süd EG Schashagen, Lindenweg 6 44 45,0 Ja 

IO04_süd OG Schashagen, Lindenweg 6 44 45,0 Ja 

IO05 Schashagen, Lindenweg 4 48 45,0 Nein 

IO06 Schashagen, Lindenweg 4a 47 45,0 Nein 

IO07 Schashagen, Lindenweg 21 46 45,0 Nein 

IO08 Schashagen, Lindenweg 19 45 45,0 Ja 

IO09 Schashagen, Lindenweg 2 41 45,0 Ja 

IO10 Schashagen, Am Kamp 1a 43 40,0 Nein 

IO11 Bliesdorf, Stockrehm 35 43 40,0 Nein 

IO12 Grömitz, Hof Körnick 45 45,0 Ja 

IO13 Brenkenhagen, Weidehof 8 44 45,0 Ja 

IO14 Grömitz, Körnickfeld 23 42 50,0 Ja 

IO15 Grömitz, Fuchskamp 10 *) 40,0 Ja 

IO15a Grömitz, Fuchskamp 3 32 37,5 Ja 

IO15b Grömitz, Rebhuhnweg 5b 35 35,0 Ja 

IO16 Albersdorf, Bei der Ziegelei 11 35 45,0 Ja 

IO17 Brenkenhagen, Tannenhof 11 44 45,0 Ja 

IO18 Grömitz, Brenkenhagener Weg 56 38 40,0 Ja 

IO19 Grömitz, Grömitzer Höhe 1 
(Seniorenresidenz) 

33 40,0 Ja 

*) Unter Berücksichtigung des Kriteriums zur Beurteilung der Irrelevanz einzelner Immissionsbeiträge gem. Erlass (MELUND S-H 

vom 2018-01-31) ergeben sich an diesen Immissionsorten keine relevanten Immissionsbeiträge. 

6.2 Zusatzbelastung 

Durch die geplanten WEA der Windpark Bliesdorf UG (WEA_41_S1) werden an keinem Immissionsort 

relevante Immissionsbeiträge gemäß Erlass (MELUND S-H vom 2018-01-31) verursacht, dies kann den 

Einzelpegeltabelle im Anhang 14.8 entnommen werden. Eine Überschreitung der Immissionsrichtwerte 

durch die Zusatzbelastung ist demnach nicht festzustellen. 
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6.3 Gesamtbelastung 

Durch die Gesamtheit der Bestandsanlagen und der einen neu zu errichtenden WEA ergibt sich nach dem 

Abschluss des geplanten Vorhabens an den 10 bereits durch die Vorbelastung rechnerisch von einer 

Richtwertüberschreitung betroffenen Immissionsorten keine Erhöhung der festgestellten Beurteilungspegel, 

da die geplanten WEA jeweils keinen gemäß /10/ als relevant zu beurteilenden Immissionsbeitrag leisten. 

Eine durch die geplante WEA verursachte übermäßige Belastung der Anwohner kann somit ausgeschlossen 

werden. 

Die sich ergebenden Beurteilungspegel für die Gesamtbelastung der betrachteten Konfiguration sind für 

alle betrachteten Immissionsorte nachfolgend in der Tabelle 6.3 aufgeführt. 

Tabelle 6.2: Ergebnisse Gesamtbelastung 

Bezeichnung Beurteilungsegel Richtwert Richtwert eingehalten 
  Nacht (dB(A)) Nacht (dB(A))  ja/nein 

IO01 Schashagen, Lindenweg 23 48 45,0 Nein 

IO02 Schashagen, Lindenweg 25 48 45,0 Nein 

IO03 Schashagen, Lindenweg 27 47 45,0 Nein 

IO04_nord EG Schashagen, Lindenweg 6 43 45,0 Ja 

IO04_nord OG Schashagen, Lindenweg 6 44 45,0 Ja 

IO04_ost EG Schashagen, Lindenweg 6 46 45,0 Nein 

IO04_ost OG Schashagen, Lindenweg 6 46 45,0 Nein 

IO04_süd EG Schashagen, Lindenweg 6 44 45,0 Ja 

IO04_süd OG Schashagen, Lindenweg 6 44 45,0 Ja 

IO05 Schashagen, Lindenweg 4 48 45,0 Nein 

IO06 Schashagen, Lindenweg 4a 47 45,0 Nein 

IO07 Schashagen, Lindenweg 21 46 45,0 Nein 

IO08 Schashagen, Lindenweg 19 45 45,0 Ja 

IO09 Schashagen, Lindenweg 2 41 45,0 Ja 

IO10 Schashagen, Am Kamp 1a 43 40,0 Nein 

IO11 Bliesdorf, Stockrehm 35 43 40,0 Nein 

IO12 Grömitz, Hof Körnick 45 45,0 Ja 
IO13 Brenkenhagen, Weidehof 8 44 45,0 Ja 
IO14 Grömitz, Körnickfeld 23 42 50,0 Ja 
IO15 Grömitz, Fuchskamp 10 *) 40,0 Ja 
IO15a Grömitz, Fuchskamp 3 32 37,5 Ja 
IO15b Grömitz, Rebhuhnweg 5b 35 35,0 Ja 
IO16 Albersdorf, Bei der Ziegelei 11 35 45,0 Ja 
IO17 Brenkenhagen, Tannenhof 11 44 45,0 Ja 
IO18 Grömitz, Brenkenhagener Weg 56 38 40,0 Ja 
IO19 Grömitz, Grömitzer Höhe 1 
(Seniorenresidenz) 

33 40,0 Ja 

*) Unter Berücksichtigung des Kriteriums zur Beurteilung der Irrelevanz einzelner Immissionsbeiträge gem. Erlass (MELUND S-H 

vom 2018-01-31) ergeben sich an diesen Immissionsorten keine relevanten Immissionsbeiträge. 

7 REFLEXION 

Aufgrund der Lage der Gebäude und der WEA werden vom Gutachter keine Pegelerhöhungen durch 

Reflexionen erwartet. 

8 TIEFFREQUENTE GERÄUSCHE 

Gemäß der LAI-Hinweise /12/ ist davon auszugehen, dass der durch WEA erzeugte Infraschall auch im 

Nahbereich, bei Abständen zwischen 150 m und 300 m deutlich unterhalb der Wahrnehmungsschwelle des 

Menschen liegt. Gesundheitsschädigende Wirkmechanismen und/oder erhebliche Belästigungen sind nach 

derzeitigem Erkenntnisstand daher nicht zu erwarten. 
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9 PROGNOSEGENAUIGKEIT 

Gemäß den Vorgaben der TA-Lärm soll eine Aussage zu der Qualität der Prognose getroffen werden. 

Abweichend von den Empfehlungen aus /12/ findet die Unsicherheit der Serienstreuung keine 

Berücksichtigung, da gemäß /10/ grundsätzlich eine Schallleistungspegel Nachmessung zu erfolgen hat, 

sofern die WEA als relevant einzustufen ist. 

Für die vorliegenden Berechnungen werden demnach die folgenden Angaben sowohl für die 

Bestandsanlagen als auch für die geplanten WEA gemacht. 

9.1 Geschätzte Genauigkeit des Prognosemodels 

Gemäß Kapitel 3 d) der LAI-Hinweise /12/ ist die Unsicherheit des Prognosemodels mit Prog = 1,0 dB(A) 

zu berücksichtigen. 

9.2 Genauigkeit der Eingangsdaten 

Die Standardabweichung der durch Messungen nach FGW-Richtlinie ermittelten Schallleistungspegel 

beträgt laut Kapitel 3 b) der LAI-Hinweise /12/ typischerweise R = 0,5 dB(A). 

9.3 Gesamtgenauigkeit 

Aus den genannten Standardabweichungen ergibt sich eine Gesamtstandardabweichung von 

𝜎𝑔𝑒𝑠 = √𝜎𝑅
2 + 𝜎𝑃𝑟 𝑜𝑔

2 = √0,52 + 1,02 = 1,12 

Die Standardnormalvariable für eine Irrtumswahrscheinlichkeit von 10% ist z=1,28. So ergibt sich als 

Sicherheitszuschlag von 

1,28  1,63 dB(A) = 1,43 dB(A) 

 

Diese Zuschläge wurden bei der Berechnung bereits auf die jeweiligen Schallleistungspegel der WEA 

addiert.  

Aufgrund der Sicherheitszuschläge kann die Berechnung als konservativ im Sinne des Immissionsschutzes 

betrachtet werden. 
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10 BEWERTUNG DER ERGEBNISSE 

Eine durch die geplante WEA verursachte, unzulässig hohe Belästigung der Anwohner gemäß TA-Lärm 

kann nach Ansicht des Gutachters für die betrachtete Planungsvariante unter den ihm bekannten 

Voraussetzungen ausgeschlossen werden, sofern der in Tabelle 10.1 aufgeführte Oktavschallleistungspegel 

und der sich daraus ergebende Summenschallleistungspegel von der WEA während des Nachtbetriebes 

eingehalten wird. 

Das in Tabelle 10.1 aufgeführte Oktavenbandspektrum entspricht dem vom Hersteller angegebenen 

Oktavbandspektrum aus Kapitel 14.15 zuzüglich eines für die geplanten WEA individuell berücksichtigten, 

anlagenspezifischen Zuschlages für die Emissionssicherheit. Je nach Höhe des gewählten Zuschlages 

gewährleistet diese Herangehensweise dem Anlagenbetreiber ein gewisses Maß an Betriebssicherheit für 

die gewählte Betriebsweise und trägt damit zur Erreichung der erwarteten Energieerträge bei. 

Bei der Ermittlung des individuell an die WEA angepassten Zuschlages für die anlagenspezifische 

Emissionssicherheit wird darauf geachtet, dass es zu keiner Überschreitung des Immissionsrichtwertes an 

den Immissionsorten kommt oder dass gemäß /10/ der Immissionsbeitrag an dem jeweiligen IO 

mindestens 12 dB(A) unter dem für diesen Immissionsort maßgeblichen Immissionsrichtwert liegt. 

Für die Berechnung wurde das in Tabelle 10.1 ausgewiesene Oktavbandspektrum zuzüglich des in Kapitel 

9.3 ermittelten Zuschlages für die obere Vertrauensbereichsgrenze der Nichtüberschreitung von 90% 

verwendet (siehe Anhang 14.3). 

 

Tabelle 10.1: Oktav-Schallleistungspegel der geplanten WEA im Nachtbetrieb 

Quelle Oktav-Schalleistungspegel der Nachtbetriebsweisen dB(A) Summen- 

Bezeichnung 
31,5 
Hz 

63 
Hz 

125  
Hz 

250  
Hz 

500  
Hz 

1000 
Hz 

2000 
Hz 

4000 
Hz 

8000 
Hz 

schallleistung 
dB(A) 

WEA 41 S1  

Nordex N117 3600 kW (SET)   80,2* 87,8* 90,7* 90,4* 92,0* 93,8* 92,7* 84,0* 99,6 

* Herstellerangabe für den leistungsoptimierten Betrieb im Betriebsmodus „Mode5“ gem. /14/ zzgl. einer projektspezifischen 

Emissionssicherheit von 0,6 dB(A) 
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12 ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 

Formelzeichen Bezeichnung Einheit 

A Oktavband – Dämpfungsmaß dB 

Adiv Geometrische Ausbreitung dB 

Aatm Luftabsorption dB 

Aqr Bodeneffekt dB 

Abar Abschirmung dB 

Amisc sonstige Effekte dB 

Cmet meteorologische Korrektur dB 

d projizierter Abstand zwischen Schallquelle und Aufpunkt m 

d0 
Bezugsabstand (d

0
 = 1 m) 

m 

DC Richtwirkungskorrektur dB 

DI Richtwirkungsmaß dB 

EQ Emissionsquelle - 

GE Gewerbegebiet - 

GI Industriegebiet - 

h mittlere Höhe der Schallquelle und des Aufpunktes m 

hm mittlere Höhe des Ausbreitungsweges über dem Boden m 

hS = hN Quellenhöhe = Nabenhöhe ü. G. (über Grund) m 

he Quellenhöhe ü.NN m 

hi Höhe des Immissionsortes ü.NN m 

h0 = hr Höhe Aufpunkt über Grund m 

IO Immissionsort - 

K0 Raumwinkelmaß dB 

KTN Tonzuschlag im Nahfeld nach EDIN 45681 /5/ dB 

KT Tonzuschlag nach EDIN 45681 /5/ dB 

KIN Impulszuschlag im Nahfeld nach DIN 45645 T1 /6/ dB 

KI Impulszuschlag nach DIN 45645 T1 /6/ dB 

LW Oktavband – Schallleistungspegel der Punktschallquelle dB 

LWA hintergrundkorrigierter, A - bewerteter Schallleistungspegel nach TR /2/ dB 

LT(DW) Oktavband – Dauerschalldruckpegel bei Mitwind dB 

Leq = LAT(DW) Äquivalenter A-bewerteter Dauerschalldruckpegel bei Mitwind dB 

Lr Beurteilungspegel am Aufpunkt dB 

MI Mischgebiet - 

RW Richtwert dB 

ü.NN über Normal Null m 

WA allgemeines Wohngebiet - 

WR reines Wohngebiet - 

Xe X-Koordinate der EQ m 

Xi X-Koordinate des MP m 

Ye y-Koordinate der EQ m 

Yi y-Koordinate des MP m 
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13 TABELLENVERZEICHNIS 

Tabelle 2.2: Auszug aus den technischen Daten der bestehenden WEA 8 

Tabelle 6.1: Ergebnisse für die Vorbelastung 12 

Tabelle 6.2: Ergebnisse Gesamtbelastung 13 

Tabelle 10.1: Oktav-Schallleistungspegel der geplanten WEA im Nachtbetrieb 15 

14 ANHANG 

Auf den folgenden Seiten sind die Berechnungsergebnisse dargestellt. 
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14.1 Lageplan 
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14.2 Schallquellen 
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14.3 Oktav-Schallleistungssprektren Nachtbetrieb (90% Vertrauensniveau) 
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14.4 Immissionsorte und Gesamtpegel, Vorbelastung 
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14.5 Immissionsorte und Gesamtpegel, Zusatzbelastung 
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14.6 Immissionsorte und Gesamtpegel, Gesamtbelastung 
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14.7 Einzelpegel Tag 
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14.8 Einzelpegel Nacht 
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14.9 Schalldatenblatt Nordex N117/3600 
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14.10 Schallimmissionsgutachten Windpark Körnick  

10161218-A-4-A (2020-03-13), DNV GL (Auszug) 

 



 

 

 

DNV GL  –  10245449-A-1-A  –  www.dnvgl.com  Seite 34/266 

Schallimmissionsberechnung 

 

 



 

 

 

DNV GL  –  10245449-A-1-A  –  www.dnvgl.com  Seite 35/266 

Schallimmissionsberechnung 

 

 



 

 

 

DNV GL  –  10245449-A-1-A  –  www.dnvgl.com  Seite 36/266 

Schallimmissionsberechnung 

 

 

 



 

 

 

DNV GL  –  10245449-A-1-A  –  www.dnvgl.com  Seite 37/266 

Schallimmissionsberechnung 

 

 

 



 

 

 

DNV GL  –  10245449-A-1-A  –  www.dnvgl.com  Seite 38/266 

Schallimmissionsberechnung 

 

14.11 Auszug aus dem Messbericht MOE 16-0679-02 Rev. 00 zur 

Enercon E-92 (WEA 04) 
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14.12 Auszug aus dem Messbericht MOE 16-0679-01 Rev. 00 zur 

Enercon E-92 (WEA 05) 
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14.13 Auszug aus dem Messbericht 15-155-GC-01 der T & H 

Ingenieure GmbH zur Enercon E-70 E4 (WEA 06) 
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14.14 Auszug aus dem Messbericht WICO 212 SE 899/02 zur 

Nordex N60 (WEA 07) 
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14.15 Auszug aus dem Messbericht WICO 249 SEA 99 zur 

Nordex N62 (WEA 08, WEA 09) 
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14.16 Auszug aus dem Messbericht WT1441/00 zur Vestas 

V66-1,75 MW (WEA 10 bis WEA 14) 
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14.17 Auszug aus dem Messbericht 18-137-GCH-05 der T & H 

Ingenieure GmbH zur Senvion MM92 (WEA 17) 
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14.18 Auszug aus dem Messbericht 18-101-GCH-06 der T & H 

Ingenieure GmbH zur Enercon E-101 (WEA 20) 
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14.19 Auszug aus dem Messbericht 18-101-GCH-05 der T & H 

Ingenieure GmbH zur Enercon E-101 (WEA 21) 
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14.20 Auszug aus dem Genehmigungsbescheid Ka/755-

G20/2016/025 zur Enercon E-115 TES (WEA 23) 
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14.21 Auszug aus dem Messbericht 18-101-GCB-07 der T & H 

Ingenieure GmbH zur Enercon E-115 (WEA 31) 
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14.22 Auszug aus dem Messbericht KCE 26207-2 und den 

entsprechenden Quellberichten zur Enercon E-E-66/18.70 

(WEA 24 bis WEA 30) 
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14.23 Auszug aus dem Messbericht WICO 17301B97 zur Enercon 
E-66/15.66 (WEA 35) 
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Zusammenfassung der Terzspektren: 
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14.24 CadnaA Berechnungsprotokoll Gesamtbelastung 

(Nachtbetrieb alternatives Verfahren WEA < 50m)  
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14.25 CadnaA Berechnungsprotokoll Gesamtbelastung  
  (Nachtbetrieb Interimsverfahren WEA > 50m) 
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ÜBER DNV GL 

Inspiriert durch das Ziel, Leben, Eigentum und Umwelt zu schützen, verbessert DNV GL die Sicherheit 
und Nachhaltigkeit Ihrer Projekte. Wir bieten technische Prüf- und Zertifizierungsdienstleistungen sowie 
Software und unabhängige Beratungsservices für die Energie-, Öl & Gas- und maritime Wirtschaft. Wir 
bieten darüber hinaus Zertifizierungsleistungen für Kunden aus vielen weiteren Branchen an. Unsere 
Test-, Zertifizierungs- und Beratungsdienstleistungen werden unabhängig voneinander angeboten. 
Unsere Mitarbeiter in über 100 Ländern unterstützen unsere Kunden, um die Welt sicherer, intelligenter 

und grüner zu gestalten. 
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